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Benutzerhinweise 22 

Technische Regeln der FLL stehen jedem zur Anwendung frei. Eine Anwendungspflicht kann sich aus Rechts- oder 23 
Verwaltungsvorschriften, Verträgen oder aus sonstigen Rechtsgrundlagen ergeben.  24 

FLL-Regelwerke sind Ergebnis ehrenamtlicher technisch-wissenschaftlicher Gemeinschaftsarbeit. Durch die Grunds-25 
ätze und Regeln, die bei ihrer Erstellung angewandt werden, sind sie als fachgerecht anzusehen.  26 

FLL-Regelwerke sind eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechtes Verhalten im Normalfall. Jedoch können sie 27 
nicht alle möglichen Sonderfälle berücksichtigen, in denen weitergehende oder einschränkende Maßnahmen geboten 28 
sein können. Dennoch bilden sie einen Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten. Dieser Maßstab ist auch im 29 
Rahmen der Rechtsordnung von Bedeutung.  30 

FLL-Regelwerke sollen sich als „anerkannte Regeln der Technik“ einführen.  31 

Durch die Anwendung von FLL-Regelwerken entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln. Jeder 32 
handelt insoweit auf eigene Gefahr.  33 

Jeder, der in einem FLL-Regelwerk einen Fehler oder eine Missdeutung entdeckt, die zu einer falschen Anwendung 34 
führen kann, wird gebeten, dies der FLL unverzüglich mitzuteilen, damit etwaige Mängel beseitigt werden können. 35 

Modale Hilfsverben (z. B. soll, sollte, muss) und deren Aussagefähigkeit sind für ein eindeutiges Verständnis des Re-36 
gelwerkes von besonderer Bedeutung. Hinweise nennt DIN 820 „Normungsarbeit“. 37 

Es wird in den Regelwerken angestrebt, die Grundsätze des nachhaltigen Handelns umfassend zu berücksichtigen. 38 
Dazu gehören die ökologischen, ökonomischen sowie die sozial-funktionalen Qualitäten unter Berücksichtigung der 39 
technischen Qualität, der Prozessqualität und der Standortmerkmale. 40 

Die Arbeitskreise und Regelwerksausschüsse richten ihr Augenmerk darauf aus, Freianlagen mit den zugehörigen 41 
Bausteinen und alle zu ihrer Erstellung notwendigen Maßnahmen durch integrale Planungs- und Prozessschritte im 42 
Sinne der Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus zu erfassen und zu betrachten, ohne die Entfaltung kreati-43 
ver Planungsprozesse einzuschränken. 44 

In dieser Publikation werden, so weit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für personenbezogene Berufs- 45 
und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die weibliche und die männliche Form 46 
verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht sinnvoll, wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung 47 
verzichtet. Dies gilt insbesondere für Begriffe, die aus Gesetzen etc. übernommen wurden, z. B. Auftraggeber oder 48 
Auftragnehmer. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise auf alle Geschlechter. 49 
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1 Geltungsbereich 1 

Die Technischen Lieferbedingungen „TL-Stauden (Gütebestimmungen)“ umfas-2 

sen Anforderungen an die Anzucht und Lieferung von Stauden aus Anzuchtbetrie-3 

ben. 4 

Die TL-Stauden gelten insbesondere für: 5 

• Stauden; 6 

• Ziergräser; 7 

• Bambus; 8 

• Farne; 9 

• Halbsträucher; 10 

• Sumpfpflanzen; 11 

• Wasserpflanzen; 12 

• Geophyten; 13 

• Gewürzkräuter. 14 

15 
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